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1 Zweck und Anwendungsbereich

 Ergänzend zu den hoheitlichen Vorschriften legt das vorliegende Dokument weitere für den
Einsatz von Fahrzeugen auf ETCS-Strecken zu berücksichtigende Voraussetzungen fest.

 Auf ETCS-Strecken (L1 LS und L2) sind Sicherungsanlagen sowohl Teil der Infrastruktur
als auch der Fahrzeuge. Damit die Funktionalität und die Gesamtsicherheit gewährleistet
sind, müssen die Eigenschaften dieser Teile aufeinander abgestimmt sein. Zudem müssen
die Fahrzeuge und die Betriebsvorschriften auch andere bei der Konzeption des Signalsys-
tems festgelegte Voraussetzungen erfüllen.

 Für Sicherungsanlagen mit ETCS werden diese Voraussetzungen grundsätzlich durch die
Technical Specifications for Interoperability (TSI) der European Railway Agency
(ERA) und die EU-Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit definiert.

 Die TSI und die EU-Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit decken jedoch nicht alle Anfor-
derungen ab bzw. stellen zu gewissen Themen zu wenig präzise oder für die Schweiz un-
geeignete Anforderungen. In solchen Fällen bestehen nationale Anforderungen sog. Noti-
fizierte Nationale Technische Vorschriften (NNTV).

1.1.1.4.1 Hinweis: Für streckenseitige Sicherungsanlagen mit ETCS im schweizerischen Normalspurnetz ent-
hält die sog. Bezugskonfiguration der Systemführerschaft ETCS CH Vorgaben und Erläuterungen,
welche von den Infrastrukturunternehmen zu berücksichtigen sind.

 Nur mit der Einhaltung der all dieser Vorgaben ist die Voraussetzung erfüllt, dass ein in-
teroperabler und sicherer Betrieb von ETCS-Fahrzeugen auf ETCS-Strecken in der
Schweiz möglich ist.

2 Referenzen

 Einige der in den nationalen Anforderungen (bzw. NNTV) referenzierten Dokumente sind
Teil der Bezugskonfiguration der Systemführerschaft ETCS CH.

 Wesentliche Bestandteile der Bezugskonfiguration der Systemführerschaft ETCS CH sind:
 Betriebsprozesse
 Projektierungsregeln für die Infrastruktur
 National Values Schweiz für ETCS Level 0, 1 und 2
 Prüfumfang/-fälle SIOP B der ETCS-Fahrzeugausrüstung
 Liste aller in der Schweiz benutzten NID_ENGINE, NID_RBC und NID_KMC

 Die hoheitlichen Vorgabedokumente, die Bezugskonfiguration der Systemführerschaft
ETCS CH wie auch die NNTV sind auf der Internetseite des Bundesamts für Verkehr (BAV)
beziehbar (http://www.bav.admin.ch).

 Relevante Schreiben des BAV mit Bezug zu ERTMS/ETCS werden auf der BAV-Home-
page (http://www.bav.admin.ch, siehe dazu auch "Themen A-Z", "European Train Control
System (ETCS)", "Weitere Informationen für Fachleute") veröffentlicht.

 In den NNTV werden Change Requests der ERA referenziert.

http://www.bav.admin.ch/
http://www.bav.admin.ch/
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3 Konventionen

 Die ausführliche Beschreibung der nationalen Anforderungen beinhaltet folgende Angaben:

Titel Titel der Anforderung

Referenzierter
Artikel der TSI

Referenzierung zum Versionsstand der NNTV gültigen europäischen Vorgabe.

Referenz im
Schweizer
Regelwerk

Referenzierung zum Versionsstand der NNTV gültigen schweizerischen Vorgabe.

Klassifizierung
der vorliegenden
NNTV

Klassifizierung, ob die NNTV einem «offenen Punkt», eine Abweichung oder eine zu-
sätzliche Ergänzung zur TSI ausweist

Art der
Anforderung

Angabe der "Grundlegenden Anforderungen" (gemäss InteropRichtlinie 2016/797/EU),
auf die sich die jeweilige Anforderung bezieht. Es kann eine oder mehrere angekreuzt
sein.

Geltungsbereich -

Anforderung -

Begründung / Er-
klärung

Es werden Hintergründe und zusätzliche Hilfestellungen zur jeweiligen Anforderung
angegeben. Teilweise sind hier auch Hinweise zu in Bezug stehenden Change Re-
quests angegeben, welche auf mögliche künftige Regelungen in den Europäischen-
Vorgaben (insb. TSI) hinweisen.

Relevant für
SRS-Version

Die Anforderung gilt für die Fahrzeuge mit ETCS-Ausrüstung gemäss der angekreuz-
ten SRS-Version bzw. der ERTMS/ETCS Baseline, welche diese SRS-Version enthält.

Gültigkeitsdauer -

4 Abkürzungen und Begriffe

4.1 Abkürzungen

 Nachfolgende Tabelle beschreibt u.a. im vorliegenden Dokument und in den nationalen
Anforderungen verwendete Abkürzungen.

Abkürzung Beschreibung

AB-EBV Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung

BAV Bundesamt für Verkehr

BBS Benannte beauftragte Stelle

BL2, BL3 ETCS Baseline 2 bzw. 3

CCS Control-command and signalling (Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung)

CR Change Request

CSM-RA Common Safety Methods for Risk Evaluation and Assessment

DAT Design Authority Team (der SF ETCS CH)

DMI Driver Machine Interface

EB Emergency Brake
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EG/EU Europäische Union als Rechtsnachfolgerin der Europäischen Gemeinschaft

EN Europäische Norm

ERA European Union Agency for Railways (formals die European Railway Agency)

ERTMS European Rail Traffic Management System

ETCS European Train Control System

ETM Eurobalise Transmission Module

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmung

FDV Schweizerische Fahrdienstvorschriften

FRMCS Future Railway Mobile Communication System

GSM-R Global System for Mobile communications – Railway

ISO Internationale Organisation für Normung

IU Infrastrukturunternehmung

ISB Infrastrukturbetreiberin

LS Limited Supervision

LOC&PAS Locomotives and passenger rolling stock

NL Non Leading

NTV Nationale technische Vorschriften, engl. NTR

NNTV Notifizierte nationale technische Vorschrift, engl. NNTR

PT Post Trip

RBC Radio Block Centre (Streckenzentrale)

RIU Radio Infill Unit

SBB Schweizerische Bundesbahnen

SF ETCS CH Systemführerschaft ETCS CH

SIGNUM Schweizerische Zugbeeinflussungssysteme mit Übertragung von Warnung und Halt

SIL Safety Integrity Level

SIOP Sicherheitsorientierte Prüfung

SMS Sicherheitsmanagementsystem

SOB Schweizerische Südostbahn AG

SRS ERTMS/ETCS System Requirements Specification welche in der TSI ZZS (CCS) re-
ferenziert wird (SUBSET-026)

THR Tolerable Hazard Rate

TSI Technical Specifications for Interoperability

ZUB Kurzbezeichnung der Zugbeeinflussungssysteme mit der Produktbezeichnung „ZUB
121“ (plus „Rucksack“ ETM) bzw. „ZUB 262ct“
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4.2 Begriffe

 Nachfolgende Tabelle erläutert u.a. im vorliegenden Dokument und in den nationalen An-
forderungen verwendete Begriffe.

Begriff Erläuterung

2.3.0d Version der SRS (Subset-026), welche sich aus Subset-26 v2.3.0 und Subset-108
v1.2.0 zusammensetzt.

Aktiv Das System ist eingeschaltet und in Betrieb; das heisst, es überwacht die Fahrt.

Betriebsbremsung Gemäss Fahrdienstvorschriften

Crypto Key
Management

Für die sichere Kommunikation über GSM-R zwischen mit ETCS ausgerüsteten Fahr-
zeugen und den streckenseitigen Einrichtungen (RBC, RIU) ist die Vereinbarung von
Schlüsseln zwischen den Endgeräten (Fz, RBC, RIU) notwendig.
Das Key Management Center Schweiz (KMC-CH) wird durch die Systemführerschaft
ETCS CH betrieben.

ETCS Emergency
Brake

Eine durch das ETCS-Fahrzeuggerät ausgelöste Emergency Brake (EB). Entspricht ei-
ner Zwangsbremsung gemäss FDV und hat die Wirkung einer Schnellbremsung.

ETCS-Fahrzeug-
ausrüstung

Spezifische fahrzeugseitige Einrichtungen wie Fahrzeugrechner, DMI, Datenfunkanlage
und Balisenantenne

Eisenbahn-
verkehrsunterneh-
mung

Unternehmung, die den Verkehr auf der Infrastruktur durchführt.

Fahrzeughalter Natürliche oder juristische Person, die für Zulassung, Betriebsbewilligung und Betrieb-
stauglichkeit eines Fahrzeugs verantwortlich ist. Halter kann ein EVU, ein Fahrzeugver-
mieter oder auch ein Fahrzeuglieferant sein.

Fahrzeug-
ausrüstung

Sämtliche auf dem Fahrzeug vorhandenen Einrichtungen, die für die korrekte Funktion
des Fahrzeuges notwendig sind.

Infrastruktur-
betreiberin

Im EBG (Art. 2) wird der Begriff verwendet für eine Unternehmung, die die Infrastruktur
baut und betreibt. In Abweichung dazu wird im vorliegenden Dokument der Begriff ver-
wendet für eine Unternehmung, die die Infrastruktur betreibt. Für die Unternehmung, die
die Infrastruktur baut, wir im vorliegenden Dokument der Begriff Infrastrukturunterneh-
mung verwendet.

Infrastrukturunter-
nehmung

(auch Eisenbahn Infrastrukturunternehmung EIU): Eingetragene Unternehmung, wel-
cher Infrastrukturanlagen zugeordnet sind. Die IU ist insbesondere zuständig für den
LifeCycle der Infrastruktur-seitigen Systeme.
engl. railway undertaking (RU)

Konventionelle
schweizerische Zug-
beeinflussungssys-
teme

Die klassisch im Schweizerischen Normalspurnetz eingesetzten Zugbeeinflussungssys-
teme INTEGRA SIGNUM und ZUB 121 (bzw. ZUB 262), ohne ETCS (siehe Begriff
„Nicht Schweizerische Zugbeeinflussungssysteme“).

Passiv Das System ist eingeschaltet aber nicht in Betrieb; das heisst, die Fahrt wird von einem
anderen Zugbeeinflussungssystem überwacht.

Projektierung Bezeichnet alle Aktivitäten, die notwendig sind, damit für die vom Lieferanten der ETCS-
Fahrzeugausrüstung vorgegebenen Parameter die korrekten Werte hinterlegt werden.
Für den Begriff „Projektierung“ werden auch die Begriffe „Data Preparation“ oder „Para-
metrisierung“ verwendet.
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Begriff Erläuterung

RADN Dokument der Infrastrukturbetreiberin (SBB, BLS und SOB), enthält die Streckentabel-
len, die dem Lokführer u.a. die Höchstgeschwindigkeiten der konventionell signalisier-
ten Strecken (= ohne Führerstandsignalisierung) in Abhängigkeit der Zugreihe und der
Bremsprozent angibt.

Schnellbremsung Gemäss Fahrdienstvorschriften

ETCS Service Brake Eine durch das ETCS-Fahrzeuggerät ausgelöste Service Brake (SB). Entspricht einer
Systembremsung gemäss FDV und hat die Wirkung einer Vollbremsung.

Systembremsung Gemäss Fahrdienstvorschriften

Systemführerschaft
ETCS Schweiz

Vom BAV eingesetzte Instanz zur Abstimmung und Durchsetzung der Interoperabilität
von ETCS in der Schweiz und Abstimmung der Interoperabilität der ETCS-Anwendun-
gen zwischen der Schweiz und der EU (EG).

Tolerierte Unverfüg-
barkeit

Tolerierte Unverfügbarkeit = THR x „Delta t“ des Tests

Unbedenklichkeits-
schwelle

Diese ist zwischen dem gelben und grünen Bereich einer Risikoakzeptanzmatrix.

Vollbremsung Gemäss Fahrdienstvorschriften

Wagen Anhängefahrzeug mit normaler Zug- und Stossvorrichtung oder mit automatischer
Kupplung.

Zug Einzelne oder zusammengekuppelte Triebfahrzeuge mit oder ohne Wagen, die auf die
Strecke übergehen oder im Bereich mit Führerstandsignalisierung verkehren, und zwar
vom Zeitpunkt ihrer Übernahme durch das Fahrpersonal auf dem Abfahrgleis des Aus-
gangsortes bis zu ihrer Ankunft auf dem Ankunftsgleis des Bestimmungsortes, ausge-
nommen während Rangierbewegungen.

Zwangsbremsung Gemäss Fahrdienstvorschriften
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5 Systemarchitektur

 Das hier relevante technische System der Sicherungsanlagen ist das System „Zugbeein-
flussung“, das sich aus den beiden Teilsystemen „Triebfahrzeug“ und „Strecke“ zusammen-
setzt. Mit dem technischen Teilsystem „Triebfahrzeug“ ist die Triebfahrzeugausstattung mit
den verschiedenen Zugbeeinflussungssystemen, inkl. fahrzeuginternen Schnittstellen ge-
meint, und wird durch die Schnittstellen zur streckenseitigen Ausrüstung inkl. deren Spezi-
fikationen begrenzt.

 Die Systemabgrenzung des fahrzeugseitigen Subsystems „Zugbeeinflussung“ ist schema-
tisch in Abbildung 1 dargestellt. Der Fokus in dieser Abbildung liegt in den verschiedenen
Zugbeeinflussungssystemen (rot) sowie auf der Integration in das Fahrzeug und damit der
relevanten Schnittstellen (grün).

BV-Hahn (NL)

Traktion

GSM-R

Bremsen
IS

DMI

Hauptleitung

Mit ETCS:
SL- Mode

(Funk-) Fernsteuerung

Länderwahlschalter

TRU

Antennen

Fahrzeugsteuerung/VCU

Fahrrichtung

BV-Hahn (NL)

Traktion

Bremsen

Hauptleitung

Länderwahlschalter

Fahrzeugsteuerung/VCU

Vorwärts

(Funk-) Fernsteuerung

SIGNUM ZUB Nicht CH

Zugbeeinflussung

ETM

Balise

Streckenseitige Ausrüstung

ETCS

Zugbeeinflussung

Vorne

Stromabnehmer

Stromabnehmer

Grün: relevante Teile bei Fahrzeugen mit und
ohne ERTMS/ETCS-Fahrzeugausrüstung

Parameter, z.B.
Bremskurven

CKM (ETCS)

Odometrie

Rückwärts (Reverse)

Abbildung 1: Systemabgrenzung des fahrzeugseitigen Subsystems „Zugbeeinflussung“ (schematische Dar-
stellung)

 Der rote Teil zeigt die Komponenten der fahrzeugseitigen Zugbeeinflussungssysteme, wie
z.B. ZUB-, SIGNUM- oder ERTMS/ETCS-Fahrzeugausrüstung.

 Der grüne Teil zeigt Teilsysteme des Triebfahrzeuges, die einen Einfluss auf die Zugbeein-
flussungssysteme haben können oder umgekehrt.

 Die Farben der Verbindungslinien in der Abbildung 1 haben folgende Bedeutung:
5.1.1.5.1 Rote Verbindungslinien: Schnittstellen zu Teilsystemen innerhalb der Zugbeeinflussungssysteme.

5.1.1.5.2 Grüne Verbindungslinien: Schnittstellen zu Teilsystemen des Triebfahrzeuges, die einen Einfluss auf
die Zugbeeinflussungssysteme haben oder von den Zugbeeinflussungssystemen beeinflusst wer-
den.



Systemführerschaft ETCS CH

Voraussetzungen_für_den_Einsatz_von_Fahrzeugen_auf_ETCS_Strecken_-_V25.docx Seite 12 / 16

6 Anforderung im Zusammenhang mit dem Ausbaustand ETCS und GSM-R

 Mit Schreiben "ETCS / GSM-R Standortbestimmung" vom 14. Februar 2019 (BAV-
421.14-00001/00028/00008/00013/00010 hat das BAV über den aktuellen Stand von
ETCS und GSM-R informiert und auch auf neue Rahmenbedingungen mit Auswirkungen
auf die Anforderungen bezüglich der Ausrüstung und dem Einsatz von Fahrzeugen hinge-
wiesen.

 Damit die Weiterentwicklung von ETCS mit der Einführung des FRMCS abgestimmt und
Mehrfachkosten vermieden werden können, wurde Folgendes beschlossen:

6.1.1.2.1 Fahrzeuge, die noch über keine ETCS-Ausrüstung verfügen, müssen nicht bis 2025 nach ETCS BL3
migriert sein, dürfen aber auch nicht zugführend auf ETCS L2-Stecken eingesetzt werden.

6.1.1.2.2 Fahrzeuge welche über eine ETCS-BL2-Ausrüstung (Version 2.3.0d) verfügen, müssen vor 2025
nicht nach BL3 migriert sein.

6.1.1.2.3 Neue Fahrzeugtypen (von Herstellern neu gebaute Fahrzeuge) müssen für den Einsatz in der
Schweiz weiterhin und einzig mit einer ETCS-BL3-Ausrüstung (mindestens SRS-Version 3.4.0) aus-
gerüstet werden. Bei diesen Fahrzeugen ist zu einem späteren Zeitpunkt jedoch ein Upgrade nötig,
um die FRMCS-Tauglichkeit zu erlangen.
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7 Nationale Anforderungen (bzw. NNTV)

7.1.1 Nachfolgende Tabelle enthält nationale Anforderungen, die zusätzlich zu den TSI CCS
und LOC&PAS sowie CSM-RA erfüllt sein müssen.

NNTV CH-TSI CCS Titel
CH-TSI CCS-003 Aktivierung / Deaktivierung der Weiterleitung des Pakets 44 an SIGNUM/ZUB

CH-TSI CCS-006 Verlust "non leading permitted" in der Betriebsart "Non Leading"

CH-TSI CCS-007 Bremskurvenvorgabe für ERTMS/ETCS Baseline 2

CH-TSI CCS-008 Minimal implementierte Change Requests

CH-TSI CCS-011 Euroloop-Funktionalität

CH-TSI CCS-016 Verwendung länderspezifischer ETCS-Parameterwerte und Funktionalitäten

CH-TSI CCS-019 Übernahme und Anzeige von Zugdaten

CH-TSI CCS-022 Rückwärtsfahren in der Betriebsart „Unfitted"

CH-TSI CCS-023 Anzeige von Textmeldungen

CH-TSI CCS-024 Flexible Zugdateneingabe

CH-TSI CCS-026 Online Monitoring der Streckenausrüstung auf Fahrzeugen

CH-TSI CCS-032 Einmalige Zugnummerneingabe für die ETCS-Fahrzeugausrüstung und das
GSM-R-CabRadio

CH-TSI CCS-033 GSM-R Voice Funktionalität

CH-TSI CCS-034 Betriebsart „Non Leading“

CH-TSI CCS-038 Offenbarung bei grosser Aufweitung des Odometrie-Vertrauensintervalls

NNTV CH-TSI LOC&PAS Titel
CH-TSI LOC&PAS-019 Das „non leading input signal“

CH-TSI LOC&PAS-020 Das „sleeping input signal" bei Vielfachsteuerung

CH-TSI LOC&PAS-022 Rückstellung der Zwangsbremse

CH-TSI LOC&PAS-025 Gehemmte Bedienbarkeit zum Abtrennen der ETCS-Fahrzeugausrüstung

CH-TSI LOC&PAS-027 Manuelle Funkfernsteuerung im Rangierbetrieb (Betriebsart „Shunting")

CH-TSI LOC&PAS-031 Sichere Traktionsabschaltung

CH-TSI LOC&PAS-035 Ausreichende Bremsleistung bei Zwangsbremsung

CH-TSI LOC&PAS-036 Fahrzeuge mit einem Führerpult für beide Fahrrichtungen

CH-TSI LOC&PAS-037 ETCS Service Brake

NNTV CH-CSM-RA Titel
CH-CSM-RA-001 Sicherheitsnachweiskonzept für die Erlangung einer ETCS-Zulassung in der

Schweiz
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7.1.2 Weitere Vorgaben für Fahrzeuge
GSM-R Störfestigkeit

Version: 1.0 Datum: Juni 2019
Titel: GSM-R Störfestigkeit
Referenzierter Arti-
kel der TSI:

TSI CCS, EIRENE SRS (Index 33)

Referenz im Schwei-
zer Regelwerk:

AB-EBV AB 38.3 Ziff. 1.1
AB-EBV AB 47.1 Ziff. 3.2

Ausführliche
Beschreibung:

Titel GSM-R Störfestigkeit
Art der
Anforderung

Sicherheit Zuverläs-
sigkeit /
Verfüg-
barkeit

Gesund-
heit

Umwelt Techni-
sche
Kompati-
bilität

- - - - X
Geltungs-
bereich

ERTMS/GSM-R Sprachkommunikation (CabRadio) und Da-
tenkommunikation (EDOR).

Anforderung GSM-R Endgeräte müssen nicht über die gemäss TSI gefor-
derten Störfilter verfügen.

Begründung /
Erklärung

In der TSI CCS 2016/919 sind Anforderungen enthalten, ge-
mäss denen GSM-R Module mit Störfiltern notwendig sind. Mit
diesen Störfiltern werden Probleme verhindert, welche in der
Schweiz nicht existieren. Eine Umsetzung ist damit in der
Schweiz nicht notwendig und die damit unnötigen Aufwendun-
gen (insbesondere bei Upgrade) können vermieden werden.

Relevant für
SRS-Version

2.2.2 + 2.3.0d 3.4.0 3.6.0
X X

SIL2 DMI

Version: 1.0 Datum: Juni 2019
Titel: SIL2 DMI
Referenzierter Arti-
kel der TSI:

TSI CCS, SUBSET-091

Referenz im Schwei-
zer Regelwerk:

AB-EBV AB 38.3 Ziff. 1.1
AB-EBV AB 47.1 Ziff. 3.2

Ausführliche
Beschreibung:

Titel SIL2 DMI
Art der
Anforderung

Sicherheit Zuverläs-
sigkeit /
Verfüg-
barkeit

Gesund-
heit

Umwelt Techni-
sche
Kompati-
bilität

X - - - X
Geltungs-
bereich

ETCS-Fahrzeugausrüstung

Anforderung Die Sicherheitsanforderungen an Funktionen des DMI müssen
nicht zwingend mit Hilfe eines DMI mit entsprechender nach-
gewiesener Sicherheitsanforderungsstufe (SIL) erfüllt werden,
sondern können auch verfahrensgesichert erfüllt werden.
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Begründung /
Erklärung

In der TSI CCS 2016/919 sind Anforderungen enthalten, aus
denen geschlossen werden kann, dass das DMI über einen
SIL 2 verfügen muss. Eine Umsetzung über ein SIL 2 DMI ist
in der Schweiz nicht notwendig.

Relevant für
SRS-Version

2.2.2 + 2.3.0d 3.4.0 3.6.0
- - X X

Qualität der Zugdaten

Version: 2.0 Datum: Juni 2021
Titel: Qualität der Zugdaten
Referenzierter Arti-
kel der TSI bzw.
CSM:

TSI CCS, Ziffer 3.2.1
CSM-RA, Anhang I, Ziffer 1.1.1

Referenz im Schwei-
zer Regelwerk:

AB-EBV AB 38.3 Ziff. 1.1
AB-EBV AB 47.1 Ziff. 3.2

Ausführliche
Beschreibung:

Titel Qualität der Zugdaten
Art der
Anforderung

Sicherheit Zuverläs-
sigkeit /
Verfügbar-
keit

Gesundheit Umwelt Technische
Kompatibi-
lität

X X - - -
Geltungs-
bereich

ETCS-Fahrzeuge in der Schweiz

Anforderung Die Prozesse zur Übertragung und Eingabe der Zugdaten sind
so zu gestalten, dass höchstens 1 von 1’000 Zügen falsche
Daten hat.

Diese NNTV benötigt keine Prüfung durch eine benannte be-
auftragte Stelle (BBS), da die Erfüllung im Rahmen des Sicher-
heitsmanagementsystems (SMS) des EVU erfolgt.

Begründung /
Erklärung

Die Annahmen der für die Erreichung der Sicherheitsziele
durchgeführten Risikoanalysen basieren auf diesen Werten.

Mit Daten sind hier Bremsprozente, vmax, Zuglänge etc. ge-
meint.

Als falsch gilt ein Wert, der um 20 Prozent oder mehr vom rea-
len Wert abweicht.

Betroffen EVU Fz-Halter ISB IU
X - - -
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8 Aktualisierung von bestehenden Fahrzeug-Nachweisdokumenten

 Aufgrund der Überarbeitung der referenzierten NNTVs ergibt sich die Frage der
Aktualisierung von bestehenden Nachweisdokumenten von Fahrzeugen, welche vor der
Veröffentlichung des vorliegenden Dokumentes bereits über eine Betriebsbewilligung
verfügten und aufgrund von Anpassungen eine neue Betriebsbewilligung beantragen.

 Ist die Änderung nicht rückwirkungsfrei auf ETCS, so gelten auch für solche Fälle die
Anforderungen der jeweils aktuellen Version. Die Versionsangabe der NNTV besteht aus
zwei Ziffern welche durch einen Punkt getrennt sind x.y. Bei x handelt es sich um die
eigentliche Version. Bei einer höheren Version ist eine Anpassung des
Sicherheitsnachweises nötig. Mit y werden Fehlerkorrekturen und editoriale Anpassungen
ausgewiesen. Ändert sich diese ist keine Anpassung am Sicherheitsnachweis erforderlich.
Bei Fragen hierzu ist die Systemführerschaft ETCS zu kontaktieren.
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